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Änderungsantrag zur Bundessatzung von DIE LINKE. 
Beschluss aus der Landesvorstandssitzung vom 15. Dezember 2017 
 
Beschluss: 
 

Der Landesvorstand reicht nachfolgenden Antrag zur nächsten 
Tagung des Bundesparteitags ein. 

 
Änderungsantrag zur Bundessatzung von DIE LINKE. 
 
Die bisherige Fassung des §16 Abs. 6  
(6) Die 500 Delegiertenmandate der Gliederungen werden 
entsprechend den Mitgliederzahlen paarweise im 
Divisorenverfahren nach Adams (Divisorenreihe 0; 1; 2; 3; ... ) 
auf die Landesverbände verteilt. Die Weiterverteilung der 
Mandate innerhalb eines Landesverbandes erfolgt 
entsprechend den Mitgliederzahlen der 
Delegiertenwahlkreise ebenfalls paarweise im 
Divisorenverfahren nach Adams. 
 
Wird wie folgt geändert: 
(6) Die 500 Delegiertenmandate der Gliederungen werden 
entsprechend den Mitgliederzahlen aus beitragszahlenden und 
beitragsbefreiten Mitgliedern paarweise im Divisorenverfahren 
nach Adams (Divisorenreihe 0; 1; 2; 3; ... ) auf die 
Landesverbände verteilt. Die Weiterverteilung der Mandate 
innerhalb eines Landesverbandes erfolgt analog. 
 

Begründung: 
 

Bisher erfolgt laut Satzung die Zuteilung der Delegierten an die 
Landesverbände mittels Delegiertenschlüssel auf Basis der 
Summe der beitragszahlenden und beitragsbefreiten Mitglieder – 
was nichts anderes meint, als dass Mitglieder, die nicht vom 
Beitrag befreit sind und dennoch keinen Beitrag zahlen, nicht 
mitgerechnet werden. Eine sinnvolle Regelung. 
Allerdings bricht die bisherige Formulierung des Abs. 6 mit dieser 
Logik, wenn es um die Weiterverteilung der Delegierten innerhalb 
der Landesverbände geht, denn dort geht es dann 
spannenderweise nicht mehr um die Mitgliederzahlen aus 
beitragszahlenden und beitragsbefreiten Mitgliedern, sondern um 
alle Mitglieder. Dieser Änderungsantrag beseitigt diese 
Inkonsistenz ohne die Satzung länger zu machen. 
 

Maßnahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit: 
 

 
Veröffentlichung im Internet (www.dielinke-sachsen.de) 

Weitere Maßnahmen: 
 

- 

Den Beschluss sollen erhalten: 
 

Landesvorstandsmitglieder, Landesratsmitglieder, 
Kreisvorsitzende, Ortsvorsitzende, sächsische Mitglieder im 
Bundesausschuss, Fraktionsvorstand der Fraktion DIE LINKE im 
Sächsischen Landtag, Pressesprecher der Fraktion DIE LINKE im 

http://www.dielinke-sachsen.de/


Sächsischen Landtag; Fraktionsgeschäftsführer der Fraktion DIE 
LINKE im Sächsischen Landtag, Landesparteitagsdelegierte, 
sächsische Bundesparteitagsdelegierte, Landesweite 
Zusammenschlüsse, Jugendkoordinator 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig beschlossen. 
 
 
f.d.R.        Dresden, den 15. Dezember 2017 
 

  
 
Thomas Dudzak - Landesgeschäftsführer 


